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Arbeitsstand 02 07 2021 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Börgerende-Rethwisch hat am 26.08.2021 den 
Entwurf zur 3. Änderung der Innenbereichssatzung für die Ortslage Rethwisch sowie die 
dazugehörende Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß 
§34 Abs.6 BauGB i.V.m. §13 Abs.2 Satz 1 Nr.2 BauGB bestimmt. 
 

2. Der Entwurf der Satzung über die 3. Änderung der Innenbereichssatzung für die 
Ortslage Rethwisch sowie die dazugehörende Begründung, haben in der Zeit vom 
.................... bis zum ..................... während der Dienst- und Öffnungszeiten nach 
§3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können und dass nicht fristgemäß abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben 
können, vom .............. bis zum .............. durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht 
worden. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie die nach §3 Abs.2 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich auf den Internetseiten des Amtes Bad 
Doberan-Land eingestellt. 
 

3. Die Behörden und die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind gemäß §34 Abs.6 BauGB i.V.m. §13 Abs.2 Satz 1 Nr.3 BauGB 
und §4 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom ...................... zur Abgabe einer Stellungnahme 
zum Planentwurf aufgefordert worden. 
 

4. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Börgerende-Rethwisch hat die vorgebrachten 
Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange am ...................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 

5. Die Satzung über die 3. Änderung der Innenbereichssatzung für die Ortslage Rethwisch 
wurde am ............................. von der Gemeindevertretung der Gemeinde Börgerende-
Rethwisch beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung 
am ........................... gebilligt. 

Börgerende-Rethwisch Siegel Bürgermeister 
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6. Die Satzung über die 3. Änderung der Innenbereichssatzung für die Ortslage Rethwisch 
wird hiermit ausgefertigt. 

Börgerende-Rethwisch Siegel Bürgermeister 
 
7. 

 
Der Beschluss der Satzung über die 3. Änderung der Innenbereichssatzung für die 
Ortslage Rethwisch sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft 
zu erhalten ist, sind vom .............. bis zum .............. durch Aushang ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 
(§§ 214, 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.  
Die Satzung ist mit Ablauf des ........................... in Kraft getreten. 

Börgerende-Rethwisch Siegel Bürgermeister 
 


